
Begünstigungen für Neugründer
Durch das Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG) werden 
unter bestimmten Voraussetzungen Neugründungen von diver-
sen Abgaben und Gebühren befreit, vorausgesetzt, es wird eine 
bisher nicht vorhandene betriebliche Struktur geschaffen. 
Befreiungen gibt es zB für Firmenbucheintragungen sowie für Teile
der Lohnnebenkosten. Tipp: Auch von der Kammer der Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer gibt es einen Gründerbonus über 
EUR 200 auf die erste Honorarnote Ihres Steuerberaters.
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Aufgepasst!

 Nach derzeitigem Stand läuft mit 31.12.2021 der 
begünstigte Umsatzsteuersatz iHv 5 % aus! 

Tipp: Rechtzeitige Anpassung der Rechnungen bzw 
Umstellung der Registrierkasse

 Aufgrund der Covid-19-Krise bzw bei Bezug von 
Covid-19-Förderungen ist bei Gewinnausschüttungen 

besondere Vorsicht geboten. 
Tipp:Stimmen Sie sich mit Ihrem 

Steuerberater ab!

ZU ALLEN PUNKTEN BERATEN WIR 
SIE GERNE PERSÖNLICH!

Dieser Newsletter dient zur allgemeinen Information (Rechtslage zum 1.12.2021) und ersetzt keine steuerliche Beratung im Einzelfall. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Wichtige Fristen 
per 31.12.2021
 Firmenbucheinreichung von 

Jahresabschlüssen mit Stichtag 31.12.2020

 Steueroptimale Ausnützung des 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrags 

für das Jahr 2021

Frohe Weihnachten 
und ein 

gutes neues Jahr!
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Umsatzsteuer bei An- und 
Vorauszahlungen
Bei Erhalt des Gesamt- bzw Teilentgelts für eine künftige Lie-
ferung/Leistung (= An-/Vorauszahlung) entsteht idR die Um-
satzsteuerschuld für den vorausbezahlten Betrag bereits mit 
Ende des Voranmeldezeitraums, in dem man die Anzahlung 
erhalten hat (Mindest-Istbesteuerung). Zudem besteht die 
Verpfl ichtung zur Ausstellung einer eindeutig erkennbaren 
Anzahlungsrechnung. 
Bei der Schlussrechnung ist unbedingt darauf zu achten, dass 
die Teilentgelte sowie die darauf entfallenen Steuerbeträge 
gesondert in Abzug gebracht werden. Ansonsten wird die 
gesamte Umsatzsteuer aufgrund der Rechnung geschuldet. 
Achten Sie daher auf die korrekte Ausstellung der Anzah-
lungs- bzw Schlussrechnung! 
Aufgepasst: Vereinfachungen dazu gibt es zB für die Hotel-
lerie (siehe Steuerinfo 09/2021). Gutscheine unterliegen ab-
weichenden umsatzsteuerlichen Bestimmungen. 

Vorsicht bei Auslandseinkünften 
Bezieht man neben den österreichischen Einkünften auch aus-
ländische Einkünfte (zB Pension), dann sind diese idR auch in der 
österreichischen Steuererklärung anzugeben bzw können diese 
den Steuersatz erhöhen (Progressionsvorbehalt). Gibt man die 
Einkünfte nicht an, kann dies eine Abgabenhinterziehung dar-
stellen.

Umsatzsteuerliche Pfl ichten trotz 
Kleinunternehmerbefreiung 
Im Inland ansässige Kleinunternehmer sind grundsätzlich von 
der österreichischen Umsatzsteuer befreit, sofern nicht auf die 
Steuerbefreiung verzichtet wurde. Doch es sind Sonderregelun-
gen zu beachten. So sind zB bestimmte inländische Umsätze, bei 
denen die Steuerschuld auf den Kleinunternehmer übergeht (zB 
Bauleistungen), sowie differenzbesteuerte Umsätze nicht von der 
Befreiung erfasst, wodurch es zu Erklärungs- und Abfuhrpfl ichten 
kommt. Da die Kleinunternehmerbefreiung auf das Inland be-
grenzt ist, kann es auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 
zu umsatzsteuerlichen Registrierungs-/Erklärungs- bzw Zahlungs-
pfl ichten kommen. 
Wichtig: Informieren Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Steuerberater!


